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Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen 
Jagdgesetzes -Landtags-Drucksache 18/1638-
Ihr Schreiben vom 23.03.2010, Az.: IA 2.3 
Stellungnahme des Hessischen Landkreistages 

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
sehr geehrter Herr Thaumüller, 

wir bedanken uns für Ihr o.g. Schreiben, mit dem Sie uns den Gesetzentwurf der Frakti
on der SPD für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Jagdgesetzes zur Stellung
nahme übersandt haben. 

Auf Grundlage einer Befragung seiner Mitglieder erklärt sich der Hessischen Landkreis
tag hierzu wie folgt: 

A. Allgemein 

Gegen den Entwurf bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. Die vorgeschlage
nen Änderungen sind vom Ansatz her sinnvoll, da sie zu einer größeren Flexibilisie
rung aer Wildoewirtschaftung führen können. Im Detail besteht-jedoch Nachbesse
rungsbedarf. 
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B. Zu den Regelungen im Einzelnen 

1. Artikel 1, Ziffer 2 

Die vorgesehene Neufassung des § 26 b Abs. 4 könnte problematisch sein, da mit 
dem Abschussplan die abgegrenzten Hochwildgebiete praktisch aufgehoben wer
den. Zudem würde die Umsetzung einen hohen bürokratischen Aufwand erfordern. 

2. Artikel 1, Ziffer 3 
Grundsätzlich sinnvoll ist die vorgesehene Neufassung des § 27 Abs. 6. Die Verant
wortung für die Bestimmung anerkannter Schweißhundeführer soll von der unteren 
Jagdbehörde auf die Hegegemeinschaften übergehen. Die Neufassung enthält je
doch keinerlei Regelungen mehr über die Versorgung des gefundenen Wildes, das 
Verbot des Fortschaffens und die Benachrichtigung der Jagdausübungsberechtigten 
über die durchgeführte Nachsuche. Es ist erforderlich, die Regelungen des § 27 Abs. 
6 Satz 2 bis 4 beizubehalten. 

3. Artikel 2, Ziffer 1 lit. a 
Gegen eine Streichung der Begrenzung des Anteils von Obstrestersilagen bei den 
Futtermitteln in § 1 Satz 1 der Verordnung über Wildfütterung bestehen Bedenken, 
da in der Folge auch ein Tresteranteil von 100 % erlaubt wäre. 

4. Artikel 2, Ziffer 1 lit. b 
Artikel 2 Ziffer 1 lit. b des Gesetzes zur Änderung des Hessischen Jagdgesetzes be
inhaltet den Wegfall des Raufutteranteils bei Wildfütterungen. Hier bestehen Zweifel, 
ob dies wildbiologisch sinnvoll ist, wenn Schalenwild auch nur mit Saftfutter gefüttert 
werden kann. 

5. Artikel 2, Ziffer 2 lit. a 
Artikel 2 Ziffer 2 lit. a des Gesetzes zur Änderung des Hessischen Jagdgesetzes 
bewirkt den Wegfall der Genehmigungspflicht von Kirrungen durch die untere Jagd
behörde. Wenn diese begrüßenswerte Änderung umgesetzt wird, müssen auch die 
Ordnungswidrigkeitsvorschriften in § 5 Ziffer 1 und 3 der Verordnung über die Wild
fütterung vom 13.04.2000 (GVBI. I S. 270), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
13.08.2007 (GVBI. I S. 540), geändert bzw. angepasst werden. 

Wir bitten um Kenntnisnahme. 

Mit freundlichen Grüßen 

~~ 
Kaiser 

__ Geschäftsführender DirektoC'-r __ 
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